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Legende:  gerastert …………… Ergänzungen Niederösterreich
 durchgestrichen …… in Niederösterreich nicht gültig

-Richtlinie

Ausgabe: April 2019
in der Fassung der NÖ Bautechnikverordnung 2014

Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz 
zur Ausarbeitung eines Vorschlages zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten 
Länderexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in Entsprechung des Auftrages 
der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 7 der Statuten des OIB koordiniert 
und im Sachverständigenbeirat für bautechnische Richtlinien fortgeführt. Die Beschlussfassung der 
Richtlinie erfolgte gemäß § 8 Z 12 der Statuten durch die Generalversammlung des OIB.
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Allseitig geschlossener Raum, welcher der technisch und hygie-
nisch einwandfreien Sammlung und Zwischenlagerung von Abfall 
dient.

Offene oder teilweise geschlossene bzw. überdachte Einrichtung, 
die der technisch und hygienisch einwandfreien Zwischenlagerung 
von Abfall dient.

In der Feuerstätte bei der Verbrennung fester, flüssiger und/oder 
gasförmiger Brennstoffe entstehendes, gasförmiges Verbrennungs-
produkt einschließlich der in ihm schwebenden festen oder flüssi-
gen Bestandteile und eines allfälligen Luftüberschusses.

Anlage für die Ableitung der Abgase von Feuerstätten für feste, 
flüssige oder gasförmige Brennstoffe ins Freie; Verbindungsstücke 
sind nicht Teil der Abgasanlage.

Wasser, welches durch Gebrauch verändert ist, und jedes in die 
Entwässerungsanlage fließende Wasser, wie z.B. häusliches 
Schmutzwasser, industrielles und gewerbliches Abwasser sowie 
Kondensate.

Einrichtung für betagte Menschen, die nicht mehr eigenständig ih-
ren Haushalt führen können, zeitweise pflegerisch betreut werden 
oder im Evakuierungsfall gegebenenfalls auf fremde Hilfe angewie-
sen sind.

Verbindung zwischen Steigleitung oder dezentralem Wärmebereit-
steller einerseits und dem Wärmeabgabesystem (Heizkörper, -re-
gister oder -fläche) andererseits.
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A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel, der in einem 
Raum bei Betrieb einer haustechnischen Anlage innerhalb dieses 
Raumes mit der Zeitbewertung „fast” gemessen und auf 0,5 s Nach-
hallzeit bezogen wird.

Maximaler A-bewerteter Schallpegel, der in einem Raum bei Be-
trieb einer haustechnischen Anlage außerhalb dieses Raumes mit 
der Zeitbewertung „fast” gemessen und auf 0,5 s Nachhallzeit be-
zogen wird.

Pegelzu- oder -abschlag für bestimmte Arten von Geräuschquellen 
bzw. -charakteristika.

Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder 
Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der 
Dachhaut.

Ein Raum, der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen be-
stimmt ist (z.B. Wohn- und Schlafraum, Wohnküche, Arbeitsraum, 
Unterrichtsraum), nicht dazu zählen jedenfalls Badezimmer und 
Toiletten.

Außenlärmpegel unter Anwendung von Anpassungswerten (Beur-
teilungspegel), der sich aus dem standortbezogenen Außenlärmpe-
gel für die jeweilige Lage des Bauteiles am Gebäude ergibt.

Bemessungsgrundlage zur Feststellung der Anforderungen an die 
Schalldämmung von Bauteilen unter Anwendung von Anpassungs-
werten (Beurteilungspegel).
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Außenlärmpegel unter Anwendung von Anpassungswerten (Beur-
teilungspegel), der sich aus der standortbezogenen Umgebungs-
lärmsituation in 4,00 m Höhe über Boden ergibt.

Barrierefrei im Sinne der Anlage 4 „OIB-Richtlinie 4 – Nutzungs-
sicherheit und Barrierefreiheit“ sind Bauwerke bauliche Anlagen, 
wenn sie für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinde-
rungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwer-
nis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar 
sind.

’w

Einzahlangabe für das Bau-Schalldämm-Maß, ermittelt nach 
ÖNORM EN ISO 717-1 aus den Werten von R’ (in den Terzbän-
dern 100 Hz bis 3150 Hz).

’

Einzahlangabe für das Bau-Schalldämm-Maß, das für einen Außen-
bauteil, der aus mehreren Teilflächen mit unterschiedlichen Abmes-
sungen und unterschiedlichen Schalldämm-Maßen besteht (z.B. 
eine Außenwand mit Fenstern und Außentüren), bestimmt wird.

Eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 
fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich 
sind.

Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf 
zur Befeuchtung dargestellt.

Gebäude oder Gebäudeteile, die der Beherbergung von Personen 
dienen und mehr als zehn Gästebetten aufweisen.
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Schichten eines Bauteils, die die Erfüllung einer oder mehrerer An-
forderungen hinsichtlich Brand-, Wärme-, Schall- und Witterungs-
schutz sicherstellen helfen; Bekleidungen bestehen in der Regel aus 
einer Außenschicht, Unterkonstruktion und Dämmschicht bzw. 
Wärmedämmung.

Äußerste Schicht eines Bauteils, der nicht unter Bekleidungen fällt, 
wie z.B. Bodenbeläge, dekorative Verschalungen, Akustikplatten; 
Beläge werden in der Regel auf einer Bekleidung oder einer Roh-
wand bzw. Rohdecke angebracht.

Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Default-
wert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsge-
rechten Beleuchtung.

Bereich innerhalb oder außerhalb eines Bauwerkes, der für die re-
gelmäßige Erschließung oder Benutzung durch unterschiedliche 
Personen, wie z.B. Bewohner, Kunden, Lieferanten, gedacht ist. 
Nicht dazu zählen Gebäude oder Gebäudeteile mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen oder Reihenhäuser, die ausschließlich der Wohn-
nutzung dienen, sowie Bereiche innerhalb einer Wohneinheit und 
Räume, in denen nicht mehr als 15 Personen gleichzeitig anwesend 
sind.

Als bestehende Bauten gelten Bauten, die rechtmäßig bestehen, die 
also entweder eine behördliche Benützungsbewilligung erhalten 
haben oder für die eine vollständig belegte Fertigstellungsanzeige 
vorgelegt wurde (d.h. konsensgemäß errichtet wurden) und setzen 
einen den Konsens entsprechenden Zustand der bestehenden Bau-
ten voraus.
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Bauwerk oder Teil eines Bauwerkes, welches der Produktion (Her-
stellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) bzw. der Lagerung 
von Produkten oder Gütern dient.

Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

r

Der auf die Bezugszeit bezogene A-bewertete energieäquivalente 
Dauerschallpegel eines beliebigen Geräusches, der – erforderli-
chenfalls – mit Anpassungswerten versehen ist.

Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken 
von Teilen eines Gebäudes getrennt ist.

Brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen.

Fläche entsprechend der Definition gemäß ÖNORM B 8110-6-1. 
Fläche, die vom konditionierten Bruttovolumen umschlossen wird.

B

Volumen entsprechend der Definition gemäß ÖNORM B 8110-6-
1. Summe der Bruttorauminhalte aller konditionierten Räume eines 
Gebäudes oder Gebäudeteiles, über das eine Wärmebilanz mit einer 
bestimmten Raumtemperatur erstellt wird.

Fähigkeit des Tragwerks und seiner tragenden Bauteile, das Trag-
werksverhalten infolge zeitabhängiger Veränderungen der Eigen-
schaften unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen und der 
geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht unvorhergesehen zu 
verändern.
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Zu Dekorationszwecken eingebrachte Gegenstände, wie z.B. Gir-
landen, Fahnen und künstlicher Pflanzenschmuck.

Die nutzbare Breite der Durchgangslichte stellt die geringste lichte 
Breite der Öffnung des Türstockes bzw. der Zarge dar. Wenn Tür-
blätter bei 90° geöffnetem Zustand um nicht mehr als je 5 cm in die 
Durchgangslichte hineinragen, bleiben diese bei der Ermittlung der 
nutzbaren Breite unberücksichtigt. Türdrücker, Notausgangsbe-
schläge und Paniktürbeschläge bleiben bei der Ermittlung der nutz-
baren Breite ebenfalls unberücksichtigt.

Die nutzbare Höhe der Durchgangslichte stellt die lichte Höhe der 
Türöffnung, die nach Einbau (Montage) des Türstockes bzw. der 
Zarge bei geöffnetem Türblatt den freien Durchgang ohne Einen-
gung ermöglicht, dar. Bei einem durchgehenden Fußboden ent-
spricht die nutzbare Höhe der Durchgangslichte der Stocklichten-
höhe. Einbauten, wie z.B. Schwellen, Türanschläge oder Türschlie-
ßer, werden bei der Ermittlung der nutzbaren Höhe der Durch-
gangslichte nicht berücksichtigt.

Eine auf das Tragwerk einwirkende Kraft- oder Verformungsgröße.

Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf 
den Haushaltsstrombedarf bzw. den jeweils allfälligen Betriebs-
strombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, 
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür 
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf ent-
spricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Liefer-
energiebedarf).

Verhältniszahl, zwischen dem Heizenergiebedarf und der Summe 
aus Heizwärmebedarf und Warmwasserwärmebedarf.
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Verhältniszahl, zwischen dem Kühlenergiebedarf und dem Kühlbe-
darf.

Ein gemäß der Anlage 6 „OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung 
und Wärmeschutz“ erstellter Ausweis über die Gesamtenergieeffi-
zienz eines Gebäudes in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU 
vom 19. Mai 2010 bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des 
Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

Systeme, die sich im Wesentlichen aus den Komponenten
• Unterkonstruktion,
• Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente,
• allenfalls Wärmedämmung (Dämmschicht),
• Hinterlüftungsspalt bzw. Luftspalt und
• Außenschicht
zusammensetzen, die jeweils sinnvoll aufeinander abgestimmte 
Funktionen zu erfüllen haben.

Fassade mit einem Luftspalt zwischen Wärmedämmung (bzw. bei 
Fehlen derselben, der Außenwand) und Außenschicht, der ledig-
lich an der Unterseite Luftöffnungen in der Außenschicht aufweist 
und mit der Außenluft verbunden ist.

Fassade mit einem Hinterlüftungsspalt zwischen Wärmedämmung 
(bzw. bei Fehlen derselben, der Außenwand) und Außenschicht, 
der durch Zuluftöffnungen an der Unterseite und Abluftöffnungen 
an der Oberseite der Außenschicht mit der Außenluft verbunden 
ist und dadurch einen ständigen Luftstrom („Hinterlüftung“) er-
möglicht.

Fassade, die weder an der Unterseite noch an der Oberseite durch 
eine Luftöffnung mit der Außenluft verbunden ist. Zwischen Au-
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ßenschicht und Wärmedämmung (bzw. Wandbildner) kann ein 
Luftspalt vorhanden sein.

Konstruktion als Teil der Gebäudehülle, die im Allgemeinen aus 
miteinander verbundenen horizontalen und vertikalen Profilen be-
steht, mit der tragenden Konstruktion des Baukörpers verankert ist 
und mit fest eingebauten und/oder zu öffnenden Ausfachungen 
ausgestattet ist, alle erforderlichen Funktionen einer Innen- oder 
Außenwand oder eines Teils davon erfüllt, jedoch nicht zur Tragfä-
higkeit oder Stabilität der Gebäudestruktur beiträgt. Vorhangfassa-
den sind als selbsttragende Konstruktionen ausgelegt, die Eigenge-
wicht, Nutzlasten, Lasten aus der Umgebung (Wind, Schnee, usw.) 
sowie seismische Lasten an die Hauptstruktur des Gebäudes über-
tragen.

Vorhangfassaden, bestehend aus einer inneren und äußeren Schale 
und einem Luftzwischenraum, wobei das Ganze als integriertes 
System entwickelt ist.

Wärmeerzeugende Geräteeinheit, in der Verbrennungsprodukte 
entstehen, die an die Außenluft abgeführt werden müssen.

Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante des höchstgele-
genen oberirdischen Geschoßes und der an das Gebäude angren-
zenden Geländeoberfläche nach Fertigstellung im Mittel.

Weg, der den Benützern eines Bauwerkes im Gefahrenfall grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe das Erreichen eines sicheren Ortes des 
angrenzenden Geländes im Freien – in der Regel eine Verkehrsflä-
che – ermöglicht.

Gebäude oder Teil eines Gebäudes zum Einstellen von Kraftfahr-
zeugen.
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Freistehende, an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund oder 
von Verkehrsflächen für die Brandbekämpfung von außen zugäng-
liche Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen, 
mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m und insgesamt 
nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Ge-
schoße, bestehend aus nicht mehr als zwei Wohnungen oder einer 
Betriebseinheit.

a) Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen und 
mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m von insge-
samt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdi-
schen Geschoße,

b) Reihenhäuser mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen 
und mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m, beste-
hend aus Wohnungen bzw. Betriebseinheiten von jeweils nicht 
mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Ge-
schoße,

c) Freistehende, an mindestens drei Seiten auf eigenem Grund 
oder von Verkehrsflächen für die Brandbekämpfung von außen 
zugängliche Gebäude mit ausschließlicher Wohnnutzung mit 
nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen und mit einem 
Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m von insgesamt nicht 
mehr als 800 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Ge-
schoße.

Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen und mit 
einem Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m, die nicht in die Ge-
bäudeklassen 1 oder 2 fallen.

a) Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen und 
mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 11 m, bestehend aus 
mehreren Wohnungen bzw. mehreren Betriebseinheiten von je-
weils nicht mehr als 400 m² Nutzfläche der einzelnen Wohnun-
gen bzw. Betriebseinheiten in den oberirdischen Geschoßen,
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b) Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen und 
mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 11 m, bestehend aus 
einer Wohnung bzw. einer Betriebseinheit ohne Begrenzung 
der Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße.

Gebäude mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m, die nicht 
in die Gebäudeklassen 1, 2, 3 oder 4 fallen.

Überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene Bauwerke, 
die von Personen betreten werden können.

Gebäude, deren Innenraumklima unter Einsatz von Energie be-
heizt, gekühlt, be- und entlüftet oder befeuchtet wird; als konditio-
nierte Gebäude können Gebäude als Ganzes oder Teile eines Ge-
bäudes, die als eigene Nutzungseinheiten konzipiert oder umge-
baut wurden, bezeichnet werden.

Jene technische Ausrüstung eines Gebäudes oder Gebäudeteils für 
Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung für 
den häuslichen Gebrauch, eingebaute Beleuchtung, Gebäudeauto-
matisierung und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am Gebäude-
standort oder für eine Kombination derselben, einschließlich Syste-
men, die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen.

Der Gebäudewert ist aufgrund der Neuerrichtungskosten zu er-
mitteln. Wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der Liegen-
schaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschrän-
kungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukos-
ten, sind nicht zu berücksichtigen.

Fähigkeit des Tragwerks und seiner tragenden Bauteile, die Anfor-
derungskriterien an die Nutzbarkeit und Funktion, z.B. Verfor-
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mungs-, Schwingungs- und Rissbreitenbeschränkungen, zu erfül-
len.

GEE

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits 
dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und 
zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und anderer-
seits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Gebäudeabschnitt zwischen den Oberkanten der Fußböden über-
einanderliegender Räume oder lichter Abschnitt zwischen der 
Oberkante des Fußbodens und der Unterfläche des Daches, wenn 
die jeweils geforderte Raumhöhe erreicht wird. Gebäudeabschnit-
te, die zueinander bis einschließlich der halben Geschoßhöhe ver-
setzt sind, gelten als ein Geschoß. Galerien innerhalb eines Raumes 
gelten nicht als eigenes Geschoß.

Alle auf gleicher Ebene liegenden Räume sowie in der Höhe zu die-
ser Ebene versetzte Räume oder Raumteile. Galerien, Emporen 
und Bühnen innerhalb eines Raumes gelten nicht als eigenes Ge-
schoß, sofern deren Netto-Grundfläche weniger als die Hälfte der 
Netto-Grundfläche jenes Raumes, in dem sie sich befinden, beträgt. 
Als eigene Geschoße zählen nicht:
• Räume oberhalb des letzten oberirdischen Geschoßes, die aus-

schließlich der Unterbringung haustechnischer Anlagen für 
Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärzwecke dienen,

• betriebstechnische Räume, wenn der Anteil ständig offener De-
ckenöffnungen zu darüber- oder darunter liegenden Geschoßen 
größer ist als der Anteil der geschlossenen Flächen, wie z.B. 
Pressenkeller,

• untergeordnete Bereiche innerhalb eines Raumes, die in funkti-
onaler Verbindung zu diesem Raum stehen, wie z.B. Büros, So-
zialräume,

• Triebwerksräume für Aufzüge,
• begehbare Stege und Podeste, wie z.B. Gitterroste in Regalla-

gern zur Erreichung der einzelnen Lagerebenen.
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Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu mehr als 
der Hälfte über dem anschließenden Gelände nach Fertigstellung 
liegen. Nicht zu den oberirdischen Geschoßen zählen solche, in de-
nen sich keine Wohnungen, Betriebseinheiten oder Teile von sol-
chen befinden (z.B. nicht ausgebaute Dachräume, Triebwerksräu-
me, Räume für haustechnische Anlagen).

Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu mehr als 
der Hälfte über dem anschließenden Gelände nach Fertigstellung 
liegen.

Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu nicht 
mehr als der Hälfte über dem anschließenden Gelände nach Fertig-
stellung liegen.

Renovierung, bei der mehr als 25 % der Oberfläche der Gebäude-
hülle einer Renovierung unterzogen werden, es sei denn, die Ge-
samtkosten der Renovierung der Gebäudehülle und der gebäude-
technischen Systeme betragen weniger als 25 % des Gebäudewer-
tes, wobei der Wert des Grundstücks, auf dem das Gebäude errich-
tet wurde, nicht mitgerechnet wird.

Brutto-Grundfläche bzw. Netto-Grundfläche entsprechend der 
Definition in der ÖNORM B 1800.

Bereich, der durch Brandwände von Teilen eines Gebäudes ge-
trennt ist.

Verbindungsweg, der zur Erschließung von Aufenthaltsräumen, 
allgemein zugänglichen Bereichen sowie Räumen der täglichen 
Nutzung dient. Zu Räumen der täglichen Nutzung zählen z.B. Bä-
der und Toiletten in Wohnungen sowie Abstellräume.
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Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert 
festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbe-
zogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warm-
wasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems 
berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärme-
bereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und 
der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

Jährliche Heizgradtage HGT20/12.

Wärmemenge, die den konditionierten Räumen zugeführt werden 
muss, um deren vorgegebene Solltemperatur einzuhalten.

Lotrechter Abstand zwischen der fertigen Standfläche, bzw. bei 
Treppen der fertigen Stufenvorderkante, und der Handlauf-, Ge-
länder- oder Brüstungsoberkante.

2

Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxid-
emissionen, einschließlich jener für Vorketten.

2

Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten 
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für 
Vorketten.

Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen ab-
geführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er 
errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewin-
nen.
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Kühlbedarf, bei dessen Berechnung die inneren Wärmelasten und 
die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx wird mit 
dem Wert 0,15 angesetzt).

Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die 
Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksich-
tigt.

Netto-Grundfläche zur Lagerung von Produkten und Gütern, die 
durch Brandwände, brandabschnittsbildende Bauteile oder Außen-
wände begrenzt wird.

Maß für die Kompaktheit eines Gebäudes, dargestellt in Form des 
Verhältnisses des konditionierten Volumens V zur umschließenden 
Oberfläche A dieses Volumens.

Gang an der Außenseite eines Gebäudes, der mindestens zur Hälfte 
gegenüber dem Freien offen ist und der überwiegend gleichmäßig 
verteilte, unverschließbare Öffnungen über der Parapethöhe be-
sitzt.

LEK

Kennwert für den Wärmeschutz der Gebäudehülle unter Bedacht-
nahme auf die Kompaktheit bzw. charakteristische Länge des Ge-
bäudes unter Heranziehung der LEK-Linien (Linien Europäischer 
Kriterien).

Gleichzeitige Anwesenheit von mehr als 120 Personen für kulturel-
le, künstlerische, sportliche, unterhaltende oder andere vergleich-
bare Aktivitäten.
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Zeit in s, in der nach Abschalten der Schallquelle der Schallpegel im 
Raum um 60 dB abnimmt.

Gänge bzw. Treppen, die zusätzlich zu Hauptgängen bzw. Haupt-
treppen errichtet werden, sowie Gänge bzw. Treppen, die zu Räu-
men führen, die nicht der täglichen Nutzung dienen. Räume, die 
nicht der täglichen Nutzung dienen sind z.B. nicht ausgebaute 
Dachräume, Technikräume und Galerie- bzw. Abstellflächen als 
zweite Ebene in Wohnräumen. Treppen mit versetztem Stufenauf-
tritt, wie z.B. Sambatreppen oder Spartreppen, gelten nicht als 
Treppen im Sinne der Anlage 4 „OIB-Richtlinie 4 – Nutzungssi-
cherheit und Barrierefreiheit“.

Herstellung von neuen Gebäuden sowie von Gebäuden, bei denen 
nach Abtragung bestehender baulicher Anlagen alte Fundamente 
oder die bestehenden tragenden Außenbauteile ganz oder teilweise 
wieder benützt werden.

Gebäude, die nicht überwiegend zum Wohnen genutzt werden.

Niederschlag, einschließlich Schmelzwasser, der von Dach- und 
Bodenoberflächen oder Gebäudeaußenflächen abfließt und nicht 
durch Gebrauch verändert ist.

Summe der Stell- und Fahrflächen, ausgenommen Zu- und Abfahr-
ten außerhalb von Garagen, überdachten Stellplätzen und Park-
decks.

Aus Regenwasser, Grundwasser oder lokalen Quellen und Brun-
nen gewonnenes Wasser, das zum Gebrauch (wie z.B. als Toiletten-
spülung, Wasch- oder Gießwasser) dient, den technologischen An-
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forderungen des jeweiligen Prozesses genügt und nicht für den 
menschlichen Genuss vorgesehen ist.

Fläche der Gebäudehülle entsprechend der Definition in der 
ÖNORM B 8110-6-1.

Vertikaler Abstand zwischen fertiger Standfläche und Oberkante 
des unteren Stockprofils oder der Brüstung.

Bauwerk zur Einstellung von Kraftfahrzeugen, das in allen Park-
ebenen an mindestens zwei Seiten seiner gedachten Umfassungs-
wände unverschließbare Öffnungen in einem Mindestausmaß von 
einem Drittel der gesamten gedachten Umfassungswandfläche auf-
weist.

Ein für den Betrieb charakteristisches Schallereignis begrenzter 
Dauer, welches sich deutlich wahrnehmbar vom übrigen Geräusch 
abhebt und eindeutig zugeordnet werden kann.

Einrichtung für die dauerhafte, stationäre Unterbringung und pfle-
gerischen Versorgung von Menschen, die wegen körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Einschränkungen nicht in der Lage sind, 
einen eigenen Haushalt führen zu können sowie im Evakuierungs-
fall gegebenenfalls keinen eigenen Beitrag leisten.

Ertrag aus Photovoltaik, vermindert um den im Gebäude nutzba-
ren Anteil.

Rechengröße zur Bemessung und Beurteilung von Schallimmissio-
nen in Räumen.
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Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich 
der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist ei-
nen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) 
Anteil auf.

Bauwerk mit mehr als 4 % Gefälle zur Überwindung eines Niveau-
unterschiedes. Nicht dazu zählen Gehwege (ein dem Geländever-
lauf angepasster Weg für Fußgänger) und Gehsteige (parallel zur 
Fahrbahn verlaufender, für Fußgänger vorbehaltener Teil einer 
Straße).

Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den 
Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ 
geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Er-
träge aus Wärmerückgewinnung zu halten.

Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung 
von Energiekennzahlen.

Gebäude mit mehr als zwei unmittelbar aneinander gebauten, nicht 
übereinander angeordneten, durch mindestens eine vertikale Wand 
voneinander getrennten selbstständigen Wohnungen bzw. Be-
triebseinheiten von jeweils nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundflä-
che der oberirdischen Geschoße und mit jeweils einem eigenen 
Eingang aus dem Freien für jede Wohnung bzw. Betriebseinheit. 
Für die Einstufung in eine Gebäudeklasse gemäß der Anlage 2 
„OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz“ ist jede Wohnung bzw. Betriebs-
einheit hinsichtlich des Fluchtniveaus gesondert zu betrachten.

Ein dem Energieausweis nachempfundener optionaler Ausweis, 
der die Energiekennzahlen nach Durchführung eines Maßnahmen-
bündels zur Erreichung der Anforderungen an die „größere Reno-
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vierung“ dokumentiert. Dieser ist Bestandteil des technischen An-
hanges des Energieausweises.

Weg, welcher den Benutzern eines Gebäudes das Erreichen eines 
sicheren Ortes des angrenzenden Geländes im Freien in der Regel 
mit fremder Hilfe ermöglicht (z.B. mittels Rettungsgeräten der 
Feuerwehr).

Schallabsorptionsgrad, der sich im Mittel über alle Raumbegren-
zungsflächen ergibt aus
   n

   ∑ i ∙ S   i
m,B =         n

    ∑ Si    i

Si i-te Teilfläche der Raumbegrenzungsflächen in m²
i Schallabsorptionsgrad der i-ten Teilfläche der Raumbegren-

zungsflächen
n Anzahl der Raumbegrenzungsflächen

w

Einzahlangabe für das Schalldämm-Maß, ermittelt nach ÖNORM 
EN ISO 717-1 aus den Werten von R (in den Terzbändern 100 Hz 
bis 3150 Hz).

Beherbergungsstätten, die nur über eine schlichte Ausstattung ver-
fügen, sowie für die Besucher nur zu Fuß in einer Gehzeit von 
mehr als einer Stunde zu erreichen und im Regelbetrieb nicht durch 
mechanische Aufstiegshilfen erschlossen sind.

Einzahlangabe für die Standard-Schallpegeldifferenz, ermittelt 
nach ÖNORM EN ISO 717-1 aus den Werten von DnT (in den 
Terzbändern 100 Hz bis 3150 Hz).
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Kategorie in Abhängigkeit von der brandschutztechnischen Infra-
struktur:
• Sicherheitskategorie K 1: keine besonderen Maßnahmen, 
• Sicherheitskategorie K 2: automatische Brandmeldeanlage, 
• Sicherheitskategorie K 3.1: automatische Brandmeldeanlage 

und eine während der Betriebszeit einsatzbereite, nach dem je-
weiligen Landesrecht anerkannte Betriebsfeuerwehr mit min-
destens Gruppenstärke,

• Sicherheitskategorie K 3.2: automatische Brandmeldeanlage 
und eine ständig (0 bis 24 Uhr) einsatzbereite, nach dem jewei-
ligen Landesrecht anerkannte Betriebsfeuerwehr mit mindes-
tens Gruppenstärke,

• Sicherheitskategorie K 4.1: erweiterte automatische Löschhilfe-
anlage, 

• Sicherheitskategorie K 4.2: automatische Feuerlöschanlage.

tr

Wert, der nach ÖNORM EN ISO 717-1 zur Einzahlangabe Rw 
oder R’w oder DnT,w addiert wird, um das Schallpegelspektrum 
„Straßenverkehrsgeräusch“ zu berücksichtigen.

Der mit der Zeitbewertung F (Fast) und A-Bewertung gemessene 
oder errechnete höchste Wert einer kennzeichnenden Pegelspitze.

Bauwerk mit Aktionsbereich, ansteigenden Steh- oder Sitzplatzrei-
hen und großflächig nach oben offener baulicher Struktur.

Einzahlangabe für den Standard-Trittschallpegel, ermittelt nach 
ÖNORM EN ISO 717-2 aus den Werten von L’nT (in den Terzbän-
dern 100 Hz bis 3150 Hz oder in Oktavbändern 125 Hz bis 
2000 Hz).

Als Standfläche gelten die Fußbodenoberkante, Stufenauftrittsflä-
che sowie jede betretbare Fläche eines Bauteiles (z.B. Vormaue-
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rung, Sockel), wenn sich diese Fläche auf einer Höhe von höchstens 
60 cm befindet und eine Tiefe von mindestens 15 cm aufweist.

Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses 
Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 
1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Im Sinne der Anlage 6 „OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und 
Wärmeschutz“ vertikale Verbindungsleitung zwischen Verteillei-
tung und Anbindeleitung bzw. Stichleitung.

Überdachte Fläche zum Abstellen von Kraftfahrzeugen, welche an 
höchstens zwei Seiten durch Wände bzw. durch sonstige Bauteile 
(z.B. Gitter) umschlossen ist.

Verbindung zwischen Steigleitung oder dezentralem Wärmebereit-
steller einerseits und der Zapfstelle andererseits.

Energiespeicher, die elektrische Energie aus den eigenen Erträgen für 
die eigene Versorgung aufnehmen, diese zwischenspeichern und die 
gespeicherte elektrische Energie wieder in das eigene Netz einspeist.

Jener Teil eines Bauwerkes, der aus einer planmäßigen Anordnung 
miteinander verbundener tragender Bauteile besteht.

Decke zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander 
sowie zu anderen Gebäudeteilen.

Wand zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander 
sowie zu anderen Gebäudeteilen (z.B. Treppenhäuser).
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Ununterbrochene Folge von mehr als einer Stufe zwischen zwei 
betretbaren Ebenen (z.B. Treppenpodest, Geschoßdecke).

Bauwerk oder Bauteil mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen.

Wasser für den menschlichen Gebrauch, das geeignet ist, ohne Ge-
fährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet 
zu werden.

Bauteil oder Bauteile für die Verbindung zwischen dem Auslass der 
Feuerstätte und der Abgasanlage.

Bereiche, in denen Waren zum Verkauf angeboten werden. Hiezu 
gehören z.B. Kassenbereiche, Windfänge, Ausstellungs-, Vorführ- 
und Beratungsräume, gastgewerblich genutzte Räume sowie alle 
dem sonstigen Kundenverkehr dienenden Räume. Büros und La-
gerbereiche, die nicht mit brandabschnittsbildenden Wänden und 
Decken vom Verkaufsbereich getrennt sind, zählen ebenfalls zur 
Verkaufsfläche.

Gebäude oder Gebäudeteile, die bestimmungsgemäß dem Verkauf 
von Waren dienen.

Raum für größere Menschenansammlungen.

Bauwerke, Gebäude oder Gebäudeteile sowie Bereiche im Freien 
jeweils für größere Menschenansammlungen. Diese können aus ei-
nem Versammlungsraum oder mehreren zusammenhängenden 
Räumen für kulturelle, künstlerische, sportliche, unterhaltende 
oder andere vergleichbare Aktivitäten bestehen. Mehrere derartige 
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zusammenhängende Räume gelten als Versammlungsstätte, wenn 
sie in Summe für mehr als 240 Personen bestimmt sind. Zur Ver-
sammlungsstätte zählen auch zugehörige Bereiche wie z.B. Er-
schließungs- und Fluchtwege, Foyers, Garderoben, Sanitärräume, 
Lagerräume und Werkstätten.

Gebäude, bestehend aus einem Zuschauerhaus (Gebäudeteil, der 
die Versammlungsräume und die mit ihnen in baulichem Zusam-
menhang stehenden Räume umfasst) und einem Bühnenhaus (Ge-
bäudeteil, der die Bühne und die mit ihr in baulichem Zusammen-
hang stehenden Räume umfasst), die durch eine Bühnenöffnung 
verbunden sind. Die Bühne besteht zumindest aus:
a) einer Oberbühne (Teil des Bühnenraumes über der Bühnenöff-

nung, der zur Unterbringung einer Obermaschinerie geeignet ist) 
mit einer lichten Höhe von mehr als 2,50 m über der Oberkante 
der Bühnenöffnung, wenn die Fläche der Bühne (inkl. Hinter- 
und Seitenbühnen) hinter der Bühnenöffnung mehr als 200 m² 
und deren Höhe bis zur Decke mehr als 9,00 m beträgt oder

b) einer Unterbühne (begehbarer Teil des Bühnenraumes unter 
dem Bühnenboden, der zur Unterbringung einer Untermaschi-
nerie geeignet ist).

Leitung zwischen Wärmebereitstellungssystem und vertikaler 
Steigleitung.

Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudeka-
tegorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

Prozessbereich in der Anlagentechnik, in dem die in einem Medium 
enthaltene Wärme gespeichert wird.

Prozessbereich in der Anlagentechnik, in dem die benötigte Wär-
memenge von der Bereitstellung zur Wärmeabgabe transportiert 
wird.
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Gebäude, die ganz oder überwiegend zum Wohnen genutzt wer-
den.

Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden Räumen, die 
baulich in sich abgeschlossen und zu Wohnzwecken bestimmt sind 
und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen.

Haupttreppen in Wohnungen sowie von Gebäuden oder Gebäude-
teilen mit nicht mehr als drei Wohnungen und in Reihenhäusern.

Die Fähigkeit eines Tragwerks oder Bauteils, die festgelegten An-
forderungen zu erfüllen.

Folgende Begriffsbestimmungen werden im Sinne einer Vereinheit-
lichung mit den Begriffsinhalten im Rahmen der NÖ Bauordnung 
2014 abgeändert oder gestrichen:
– Barrierefreiheit: Der in der gegenständlichen Definition ver-

wendete Begriff „bauliche Anlagen“ ist in der NÖ BO 2014 
anders besetzt und wird daher durch den in der NÖ BO 2014 
verwendeten Begriff „Bauwerke“ ersetzt.

– Bauwerk: Dieser Begriff weicht von jenem der NÖ BO 2014 
ab. Da er für zahlreiche rechtliche Vorschriften von Bedeutung 
ist und um Widersprüche zu vermeiden, wird der anderslauten-
de Begriff in dieser Anlage gestrichen. 

– Gebäude: Dieser Begriff war in der NÖ BO 2014 schon bisher 
präziser definiert. Da viele rechtliche Regelungen darauf abstel-
len, wird der herkömmliche Begriff der NÖ BO 2014 beibehal-
ten. 

– Geschoß: Im NÖ Baurecht werden Galerien und Zwischenebe-
nen seit jeher als eigene Räume und eigene Geschoße angesehen, 
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wenn die jeweils geforderte Raumhöhe (z.B. 2,10 m, 2,40  m, 
2,50 m) erreicht wird. Daher wird der letzte Satz gestrichen.

Bei über mehrere Ebenen reichenden Wohneinheiten ist das 
Fluchtniveau entsprechend der Definition in Anlage 7 – jedenfalls 
vom höchstgelegenen oberirdischen Geschoß zu messen. Dazu die 
Erschließungsebene (Fluchtwegbeginn Wohnungstüre) heranzu-
ziehen, ist nicht vorgesehen (s FAQ). 

Für einen (privaten) Schuppen im Ausmaß von mehr als 
100 m², der weder eine Wohnung noch eine Betriebseinheit (bzw 
Teile davon) enthält, ist für die brandschutztechnische Zuordnung 
maßgeblich, dass ein Schuppen oder sonstige Nebengebäude als 
Betriebseinheit gelten und der Einstufung in die entsprechenden 
Gebäudeklassen unterliegen (s FAQ).

Die Gebäudeklassen ergeben sich aus der Anzahl der oberirdi-
schen Geschoße. Gemäß den Begriffsbestimmungen des § 4 Z 16 
NÖ BO 2014 und der Anlage 7 ist ein Geschoß oberirdisch durch 
Wohnungen, Betriebseinheiten oder Teilen von solchen festgelegt. 
Nicht zu den oberirdischen Geschoßen zählen bspw nicht ausge-
baute Dachräume. Die Anforderungen an Bauteile aus Tabelle 1b 
der Anlage 2 gelten nicht für nicht ausgebaute Dachräume, da es 
sich nicht um ein oberirdisches Geschoß handelt (s FAQ).

Im Hinblick auf die Gebäudeklasse 4 darf – im Falle von meh-
reren Betriebseinheiten – jede nicht mehr als 400 m² Bruttogrund-
fläche der oberirdischen Geschoße aufweisen (s FAQ).

Durch die Errichtung einer baulichen Anlage neben einem Ge-
bäude kann sich die Gebäudeklasse des Gebäudes ändern, wenn 
die grundsätzliche Vorgabe der freien Zugänglichkeit an mindesten 
3 Seiten durch die bauliche Anlage derart eingeschränkt wird, dass 
eine zweckmäßige Brandbekämpfung nicht mehr durchgeführt 
werden kann (s FAQ).

Ob eine Nebentreppe als Erschließungstreppe in einem zwei 
geschoßigen Lagergebäude genügt, hängt davon ab, ob der zu er-
schließende Lagerraum der täglichen Nutzung dient. Dies ist im 
Einzelfall durch den Projektwerber zu definieren. 




